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1. Satzung vom 13. März 2006 zur 4. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Kalkar 

 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW S. 498), hat der Rat der 
Stadt Kalkar in seiner Sitzung am 22.02.2006 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmit-
glieder folgende Satzung zur 4. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in der 
Fassung der letzten Änderung vom 01.12.2003, beschlossen: 
 

Art. I 
 
1. § 1 Abs. 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

 
(2) Die bisherigen Gemeinden sind Stadtteile der Stadt und führen neben dem Namen der Stadt 

ihre bisherigen Namen als Stadtteilbezeichnungen weiter, soweit durch Rechtsvorschriften 
nichts anderes vorgeschrieben ist. 

 
(3) Für die Bezeichnung in Personenstandsbüchern und -urkunden werden für die Stadt Kalkar 

die in Abs. 1 genannten Stadtteile als Stadtteilbezeichnungen festgelegt. 
Stadtteil im Sinne dieser Vorschrift ist außerdem „Kehrum".  
 
Die räumlichen Abgrenzungen der in Satz 1 bezeichneten Stadtteile ergeben sich aus der als 
Anlage 1 beigefügten Karte, die Bestandteil der Hauptsatzung ist. 

 
2. § 11 - Beigeordnete - wird aufgehoben. 
 
3. Die bisherigen §§ 12 bis 14 werden §§ 11 bis 13. 
 

Art. II 
 
Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung zur 4. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Kalkar wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluß vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 13. März 2006 
 
In Vertretung: 
 
Frank Sundermann 

Stadtbaurat 
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2. Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich“ in der Stadt Kalkar vom 13. März 2006 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 
(GV NRW S. 498), und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.04.2005 
(GV NRW S. 488), hat der Rat der Stadt Kalkar in seiner Sitzung am 22.02.2006 folgende Satzung über 
die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ in der 
Stadt Kalkar beschlossen: 
 

§ 1 
Offene Ganztagsschule im Primarbereich 

Die offene Ganztagsschule im Primarbereich in der Stadt Kalkar bietet zusätzlich zum planmäßigen Un-
terricht an den Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonntagen und Fei-
ertagen) und bei Bedarf in den Ferien Angebote außerhalb der Unterrichtszeiten (außerunterrichtliche 
Angebote). Der Zeitrahmen der Angebote erstreckt sich unter Einschluß der allgemeinen Unterrichtszeit 
in der Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, bei Bedarf auch länger, 
mindestens aber bis 15.00 Uhr.  
Die außerunterrichtlichen Angebote der offenen Ganztagsschule im Primarbereich gelten als schulische 
Veranstaltungen. 
 

§ 2 
Elternbeiträge 

(1) Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich einen öffent-
lich-rechtlichen Beitrag zu entrichten. Für das Mittagessen ist ein zusätzliches Entgelt zu zahlen. 

 
(2) Der Beitrag ist von den Eltern zu entrichten. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so 

tritt dieser an die Stelle der Eltern. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern 
ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten 
die Personen, die diese Leistungen erhalten, an die Stelle der Eltern. Sind mehrere Personen 
Schuldner des Beitrages, so haften sie als Gesamtschuldner. 

 
(3) Die Beitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in das außerunterrichtliche Angebot der 

offenen Ganztagsschule im Primarbereich; sie besteht grundsätzlich für jeweils ein Schuljahr und 
auch in den Zeiten der Schulferien. Wird ein Kind im laufenden Schuljahr aufgenommen oder 
verläßt ein Kind im laufenden Schuljahr die offene Ganztagsschule im Primarbereich, ist der Bei-
trag anteilig für den jeweils vollen Monat zu zahlen. 

 
(4) Für die Höhe des monatlichen Beitrages entsprechend den Staffelungen nach Abs. 8 ist die 

Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuer-
gesetzes maßgebend. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten 
des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und 
das Kind hinzuzurechnen. 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften und das 
Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurechnen. Für das drit-
te und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu gewährenden 
Freibeträge von dem ermittelten Einkommen abzuziehen. 

 
(5) Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe vorangegangenen Kalenderjahr. Auf Antrag 

der Eltern ist abweichend von Satz 1 das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zug-
rundezulegen, wenn es voraussichtlich auf Dauer niedriger ist als das Einkommen des vorange-
gangenen Kalenderjahres; wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde 
gelegt, so sind auch Einkünfte hinzuzurechnen, die zwar nicht im letzten Monat bezogen wurden, 
aber im laufenden Jahr anfallen.  
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Der Elternbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festzusetzen. Ände-
rungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer höheren Einkommensgruppe 
führen können, sind unverzüglich anzugeben. 

 
(6) Bei der Aufnahme und danach jährlich haben die Eltern schriftlich anzugeben und nachzuweisen, 

welche Einkommensgruppe nach Absatz 8 dem Elternbeitrag zugrundezulegen ist. Ohne An-
gaben zur Einkommenshöhe oder ohne geforderten Nachweis ist die höchste Einkommensgrup-
pe zu berücksichtigen. 

 
(7) Besucht ein zweites Kind einer Familie oder von Personen, die nach Abs. 2 an die Stelle der El-

tern treten, gleichzeitig ein außerunterrichtliches Angebot der Offenen Ganztagsschule im Pri-
marbereich, so wird für das Geschwisterkind der hälftige Beitrag der jeweiligen maßgeblichen 
Einkommensgruppe fällig; für weitere Geschwisterkinder ist der Besuch beitragsfrei. 

 
(8) Die Höhe des monatlichen Beitrages richtet sich nach folgenden Einkommensgruppen: 

• Jahreseinkommen bis 25.000,00 € monatlicher Beitrag 25,00 €, 
• Jahreseinkommen bis 50.000,00 € monatlicher Beitrag 50,00 €, 
• Jahreseinkommen über 50.000,00 € monatlicher Beitrag 100,00 €. 

 
(9) Der Beitrag ist nach Bekanntgabe der Zahlungsaufforderung fällig und monatlich im Voraus zu 

entrichten. 
 

§ 3 
Teilnahmeberechtigte, Aufnahme 

(1) An den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagsschule im Primarbereich können 
nur Schülerinnen und Schüler der Schulen teilnehmen, an denen dieses Angebot besteht. 

 
(2) Es werden nur Kinder aufgenommen, soweit freie Plätze vorhanden sind. Ein Anspruch auf Auf-

nahme besteht nicht. Über die Aufnahme entscheidet der Schulträger in Abstimmung mit der 
Schulleitung. 

 
(3) Die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagsschule im Primar-

bereich ist freiwillig. Die Anmeldung eines Kindes zur Teilnahme an den außerunterrichtlichen 
Angeboten bindet aber für die Dauer eines Schuljahres (01.08. bis 31.07.). 

 
(4) Unterjährige Anmeldungen sind in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Zuzüge, unvorhersehbare 

Förder- und Betreuungsbedarfe) jeweils zum 1. eines Monats möglich. 
 

§ 4 
Abmeldung, Ausschluß 

(1) Eine vorzeitige, unterjährige Abmeldung durch die Erziehungsberechtigten ist mit einer Frist von 
vier Wochen jeweils zum 1. eines Monats möglich bei  
a) Änderung des Wohnortes, 
b) Wechsel der Schule, 
c) längerfristiger Erkrankung des Kindes (mindestens vier Wochen), 
d) Änderung hinsichtlich der Personenfürsorge für das Kind. 

 
(2) Ein Kind kann durch die Stadt Kalkar von der Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten der 

offenen Ganztagsschule im Primarbereich ausgeschlossen werden, insbesondere wenn  
a) das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben nicht zuläßt, 
b) das Kind das Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt, 
c) die Erziehungsberechtigten ihrer Beitragspflicht nicht nachkommen, 
d) die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren bzw. sind. 

 
§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztags-
schule im Primarbereich“ in der Stadt Kalkar wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluß vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 13. März 2006 
 
In Vertretung: 
 

Frank Sundermann 

Stadtbaurat 
 
 

3. 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 069 - Gewerbegebiet „Auf 
dem großen Damm“ - 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 22.02.2006 beschlossen, gemäß § 13 BauGB in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 21 G v. 
21.06.2005 (BGBl. I S. 1818), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW S. 498), eine vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 069 - Gewerbegebiet „Auf dem großen Damm“ - durchzuführen. 
 

Die Änderung beinhaltet die Verschiebung einer Baulinie am Vossegattweg um 2,20 m in Richtung Nor-
den im Bereich der Flurstücke 23, 24, 25 und 26, Flur 8, Gemarkung Altkalkar. 
 

Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 069 - Gewerbegebiet „Auf dem großen 
Damm“ - wurde gleichzeitig als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossen. 
 

Der gemäß § 13 BauGB geänderte Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung im Fachbereich 4 
- Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungsneubau, Raum 315, Markt 20, 47546 Kalkar, 
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hinweise 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Da-
nach kann ein entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 - 44 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches da-
durch herbeiführen, daß die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt wird. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung der in § 214 (1) Satz 1 Nrn. 1 bis 3 des Baugesetz-
buches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 (3) Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur beacht-
lich sind, wenn sie innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
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Stadt Kalkar geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzu-
legen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Mit dieser Bekanntmachung wird der Beschluß über die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 069 - Gewerbegebiet „Auf dem großen Damm“ - vom 22. Februar 2006 öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluß vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 13. März 2006 
 
In Vertretung: 
 

Frank Sundermann 

Stadtbaurat 
 
 

4. Ratsbeschluß über den Bebauungsplan Nr. 073 - Auf dem Behrnen - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 22.02.2006 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 21 G v. 21.06.2005 (BGBl. I S. 1818), in Verbindung mit § 244 Abs. 2 BauGB in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW S. 498), 
den Bebauungsplan Nr. 073 - Wohngebiet „Auf dem Behrnen“ - als Satzung beschlossen. 
 

Ziel der Planung ist die Realisierung der Nutzung „Allgemeines Wohngebiet“. 
 

Der Planbereich ist in der nachstehenden Skizze dargestellt. 
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Der Bebauungsplan - einschließlich Begründung - liegt im Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Umwelt - der 
Stadt Kalkar, Verwaltungsneubau, Markt 20, Zimmer 315, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. 
 
Hinweise 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Da-
nach kann ein entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 - 44 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches da-
durch herbeiführen, daß die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt wird. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung der in § 214 (1) Satz 1 Nrn. 1 bis 3 des Baugesetz-
buches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 (3) Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur beacht-
lich sind, wenn sie innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Kalkar geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzu-
legen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Mit dieser Bekanntmachung wird der Beschluß über den Bebauungsplan Nr. 073 - Wohngebiet „Auf 
dem Behrnen“ - vom 22. Februar 2006 öffentlich bekannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluß vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 13. März 2006 
 
In Vertretung: 
 

Frank Sundermann 

Stadtbaurat 
 
 

5. Ratsbeschluß über die Aufstellung der 14. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 008/3 - Tiller Straße/Stormstraße - und über die Durchführung 
der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 22.09.2005 gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 21 G 
v. 21.06.2005 (BGBl. I S. 1818), die Aufstellung der 14. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 008/3 - Tiller Straße/Stormstraße - beschlossen. 
 

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Kalkar die Durchführung der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 
gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 21 G v. 21.06.2005 (BGBl. I S. 1818), beschlossen. 
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Ziel der Planung ist die Zulässigkeit von Nebenanlagen auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen. 
 

Der Planbereich ist in der nachstehenden Skizze dargestellt. 
 

 
 

 
Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird in der Zeit  
 

vom 29. März 2006 bis 2. Mai 2006 einschließlich  
 

durchgeführt.  
 
Interessierten Bürgern werden in der vorgenannten Zeit die allgemeinen Ziele, Zwecke und Auswirkun-
gen der Planung im Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungsneubau, 
Markt 20, Zimmer 315, während der Dienststunden  
 

Montag bis Freitag vormittags von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag bis Mittwoch  nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag  nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

dargelegt. 
 
Dabei wird gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
Kalkar, den 14. März 2006 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
Frank Sundermann 

Stadtbaurat 
 
 


